
 

 

Marktgemeinde Hornstein informiert (Stand: 31. Oktober 2020) 

Coronavirus 
(COVID-19)  
 
 
Liebe Hornsteinerinnen und Hornsteiner! 
 
Aufgrund der weiterhin angespannten Lage und den aktuellen Entwicklungen rund um das 
Coronavirus wurden am Samstag von der Bundesregierung neue Maßnahmen angekündigt, 
die mit 3. November 2020 in Kraft treten werden.  
 
 
Die Fallzahlen steigen auch in unserer Gemeinde. Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund 
des Datenschutzes nicht über die einzelnen Details berichten dürfen. Zuständig für die 
Information über Infizierte und deren Kontaktpersonen ist ausschließlich die 
Bezirkshauptmannschaft als Gesundheitsbehörde, mit der wir in enger Abstimmung sind.  
 
 
Sollten in Einrichtungen der Gemeinde zusätzliche Maßnahmen aufgrund von Corona-
Infektionen notwendig sind, werden wir Sie anlassbezogen und in Abstimmung mit der 
Gesundheitsbehörde sofort informieren.  
 
 

 Ausgangsregelungen und Abstandsregeln  
 
 
In der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr darf der private Wohnbereich nur noch zu folgenden 
Zwecken verlassen werden: 
 

• Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum, 

• Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen sowie Ausübung 
familiärer Rechte und Erfüllung familiärer Pflichten, 

• Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens, 

• berufliche Zwecke, sofern dies erforderlich ist, und 

• Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung. 
 
Beim Betreten öffentlicher Orte muss zu Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, 
ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden. In geschlossenen Räumen muss zusätzlich 
ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  
 
Außerhalb des privaten Wohnbereichs dürfe sich nicht mehr als sechs Personen aus maximal zwei 
Haushalten treffen.  
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 Maßnahmen in den Gemeindeeinrichtungen 
 
 
Rathaus 
Aufgrund der aktuellen Entwicklung der COVID-Pandemie und stark steigender Infektionszahlen auch 
im Burgenland wurde der Parteienverkehr auf den Bezirkshauptmannschaften im Burgenland stark 
reduziert Wir haben uns auch entschlossen, diese Maßnahme auch für das Rathaus in Hornstein 
zu treffen.  

• Wir bitten Sie, sofern es möglich ist, alle Anfragen telefonisch unter 02689 / 2225 oder per Mail 
an post@hornstein.bgld.gv.at zu erledigen. 

• Für nicht angemeldete Termine bleibt das Rathaus geschlossen. Parteienverkehr ist nur nach 
telefonischer Voranmeldung möglich. 

 
Forsthaus 
Alle Veranstaltungen im Forsthaus werden bis auf weiteres abgesagt. Der Gemeinschaftsraum für 
Pfleger bleibt geschlossen. Weitere Räumlichkeiten stehen aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen auch 
für örtliche Vereine aktuell nicht zur Verfügung. 
 
Haus der Generationen 
Das Haus der Generationen bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die persönlichen Sprechstunden der 
Nachbarschaftshilfe wurden ausgesetzt. Eine telefonische Erreichbarkeit ist weiterhin gegeben. 
 
Veranstaltungen der Gemeinde 
Alle Veranstaltungen der Gemeinde werden abgesagt. Ausgenommen davon sind 
Gemeinderatssitzungen, welche weiterhin im Forsthaus abgehalten werden, um wichtige 
Entscheidungen für Hornstein treffen zu können.  
 
Bücherei 
Aus Sicherheitsgründen bleibt die Bücherei bis auf weiteres geschlossen.  
 
Turnsaal  
Alle Veranstaltungen im Turnsaal werden bis auf weiteres abgesagt. Der Turnsaal steht bis auf weiteres 
für jegliche Nutzungen nicht zur Verfügung. 
 
Begräbnisse 
Begräbnisse dürfen mit einer maximalen Teilnehmerzahl von 50 Personen stattfinden.  
 
Ortsbus: 
Der Ortsbus steht der Bevölkerung für dringend notwendige Fahrten zur Verfügung.  
 
Kindergarten, Kinderkrippe, Volksschule, Hort & Frühbetreuung 
Unsere Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen sowie die Volksschule sind von der neuen 
Verordnung ausgenommen. Die Maßnahmen der Corona-Ampel bleiben gültig. Bitte beobachten Sie 
den Gesundheitszustand Ihrer Kinder. Wenn eine Betreuung der Kindergartenkinder zu Hause erfolgen 
kann, bitten wir Sie diese Möglichkeit wahrzunehmen, um weitere Infektionsrisiken zu vermindern.  
 
 
 



 

 

 

 Veranstaltungen, Sport, Gastronomie & Freizeiteinrichtungen 
 
 
Veranstaltungen 
Veranstaltungen sind untersagt. Als Veranstaltung gelten insbesondere geplante Zusammenkünfte und 
Unternehmungen zur Unterhaltung, Belustigung, körperlichen und geistigen Ertüchtigung und 
Erbauung. Dazu zählen jedenfalls kulturelle Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Hochzeitsfeiern, 
Filmvorführungen, etc.  
 
Ausgenommen davon sind berufliche Zusammenkünfte, Zusammenkünfte von Organen juristischer 
Personen und politischer Parteien sowie religiöse Veranstaltungen.  
 
Sport 
Das Betreten von indoor Sportstätten ist untersagt. Die Ausübung von Kontaktsport im Freien ist 
verboten.  
 
Gastronomie & Freizeiteinrichtungen 
Das Betreten von Gastronomiebetrieben ist untersagt. Ein Abholen der Speisen ist weiterhin möglich. 
Das Betreten von Freizeiteinrichtungen durch Besucher ist verboten.  
 
Dieses Maßnahmenpaket der Marktgemeinde kann in den nächsten Tagen noch erweitert und ergänzt 
werden. Basis der getroffenen Maßnahmen ist die Verordnung, die mit 3. November in Kraft treten wird.  
 
Handel und Dienstleistungsbetriebe 
Betriebe im Handel und Dienstleistungsgewerbe bleiben – und strengen Sicherheitsmaßnahmen – 
bleiben geöffnet.  
 
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Website der Gemeinde unter www.hornstein.at 
 
 
Bei Fragen bin ich für Sie erreichbar! 
Bleiben Sie gesund! 
 

 
 
 
 

 
 
   Mag. Christoph Wolf, M.A. 
   Ihr Bürgermeister 
    0676 / 64 900 60 
 

 
 
 
 

„Investieren wir unsere Kraft 
in die Bewältigung der Krise 
und in den Schutz unserer 
Gesundheit, und nicht in das 
Suchen von Schlupflöchern in 
den Verordnungen!“ 

http://www.hornstein.at/


 

 

 
 
 
 

 


